
Auf Nachfrage von Herrn Utsch erläutert Herr Schlein, dass die Spülbohrung in diesem Bereich ca. 1,50 - 
2,00 Meter unterhalb der Gewässersohle der Sieg erfolgen werde. 
 
Nachdem sich keine weiteren Wortbeiträge mehr ergeben, lässt Ausschussvorsitzender Utsch über den 
Beschlussvorschlag abstimmen.    
 
Daraufhin beschließt der Betriebsausschuss: 
 


